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in der Asyl-Debatte ist eine
Obergrenze von 200.000
Personen zum politischen
Reizwort geworden. Aber
noch größere Auswirkun-
gen wird der Nachzug von
Familienangehörigen ha-
ben. Dabei geht es um
Mütter, Väter und Ge-
schwister von Flüchtlingen,
die schon hier bei uns sind
und einen sicheren Aufent-
haltsstatus haben. Mehr als
96 Prozent der syrischen
Flüchtlinge erhalten einen
solchen sicheren Status. 

Nur verkraftbarer
Familiennachzug

Nach vorsichtigen Schät-
zungen des BAMF, als der
zuständigen Bundesbehör-
de, wird pro anerkannten
Flüchtling in der Folge min-
destens eine Person nach-
ziehen. Im Jahr 2015 sind
etwa 420.000 Menschen al-
lein aus Syrien nach
Deutschland gekommen.
Das spätere Nachzugspo-
tential für Familienangehö-
rige ist deshalb erheblich.
Die Zeitschrift »Die Zeit«
schätzte es bereits Mitte
vergangenen Jahres insge-
samt bis auf etwa eine hal-
be Million Menschen.

Wir in München wissen,

wie schwierig es ist, eine
bezahlbare Wohnung zu
bekommen. Diejenigen, die
im Wege des Familiennach-
zuges zu uns kommen wer-
den, sind überwiegend
Frauen und Kinder. Sie
brauchen Kita-Plätze, Schul-
plätze, eine komplette Ver-
sorgung. Einen unbegrenz-
ten Familiennachzug zu
versprechen, ohne sagen zu
können, wo die Wohnun-
gen, Schulen, später auch
die Altenheime für nachzie-
hende ältere Familienange-
hörige herkommen sollen,
ist daher unseriös.

Der Familiennachzug muss
sich daher auf die wirklich
berechtigten Fälle und auf
die Kernfamilie beschrän-
ken. Voraussetzungen müs-
sen sein: ein dauerhaftes
Bleiberecht, eine eigene
Wohnung und ein selbst-
verdienter, gesicherter Le-
bensunterhalt.

Miteinander… für vernünf-
tige Lösungen.

PS. Über Ihre Meinung
würde ich mich freuen!


